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Definition möglicher Formen von Gewalt 

Die Grundlagen für das ISK unserer Kirchengemeinde sind neben der Präventionsordnung des Bis-
tum Münster, das Landeskinderschutzgesetz sowie die UN-Kinderrechtskonvention.  
 
Das Anliegen dieser Bestimmungen ist es, Kinder- und Jugendliche vor Gefährdungen unterschied-
lichster Art und in jeglicher Form zu schützen. Die Sensibilität für unterschiedliche Formen von Ge-
walt fördert eine Kultur der Aufmerksamkeit, des respektvollen Umgangs und der konsequenten 
Orientierung am Kindeswohl. Wenn wir in diesem ISK von Gewalt sprechen, sind die nachfolgen-
den Formen von Gewalt explizit einzubeziehen:  
 

 Sexualisierte Gewalt 
 

 Körperliche Gewalt 
 

 Psychische Gewalt 
 

 Kindeswohlgefährdung 
Häusliche Gewalt 
Kindesmisshandlung 
Vernachlässigung 
Erziehungsgewalt 

 
 Machtmissbrauch  

 
 Peer-Gewalt  

Gewalt unter Kinder und Jugendlichen 

 
 Digitale Gewalt  

Herabsetzung, Belästigung, Diskriminierung und Nötigung  
mit Hilfe elektronischer/ digitaler Kommunikationsmittel 

 
 Geistlicher Missbrauch  
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Vereinbarungen zur Sicherung  
der persönlichen und fachlichen Eignung der Mitarbeitenden 

Die Sicherstellung der persönlichen und fachlichen Eignung der hauptberuflich oder ehrenamtlich 
Mitarbeitenden in der Pastoral mit Kindern, Jugendlichen und schutzbedürftigen Erwachsenen liegt 
in der Verantwortung des Kirchenvorstandes als Rechtsträger unserer Pfarrei St. Heinrich und den 
zuständigen Personen im hauptamtlichen seelsorglichen Dienst. 

Neben den festgeschriebenen Regelungen im Schema über Schulungsmaßnahmen zur Prävention 
gegen Gewalt gegenüber Kindern, Jugendlichen und schutzbedürftigen Erwachsenen und Abgabe 
des Erweiterten Polizeilichen Führungszeugnisses (Anlage 1) und den Empfehlungen im Leitfaden 
für Personalgespräche mit hauptberuflich Mitarbeitenden der Pfarrei gilt es insbesondere, die per-
sönliche und fachliche Eignung der ehrenamtlich Mitarbeitenden zu gewährleisten. Für den Bereich 
der Pastoral mit Kindern, Jugendlichen und schutzbedürftigen Erwachsenen gelten daher folgende 
zusätzliche Regelungen: 

 Hauptamtlich im seelsorgerischen Dienst mitarbeitende Personen oder geschulte Kirchenvor-
standsmitglieder führen Einführungsgespräche mit neuen ehrenamtlich Mitarbeitenden. Inner-
halb dieser Gespräche werden die Inhalte der ehrenamtlichen Tätigkeit umrissen und die damit 
verbundenen Schutzbedürfnisse der relevanten Personenkreise aufgezeigt. Außerdem treffen 
die mit der Gesprächsführung beauftragten Personen und die ehrenamtlich mitarbeitenden 
Personen konkrete Absprachen über Schulungsmaßnahmen zur Vorbereitung auf das ehren-
amtliche Engagement. Grundlage des Gespräches sind der Verhaltenskodex (Anlage 2) und der 
Erfassungsbogen für ehrenamtliche Mitarbeiter/-innen (Anlage 3). Die Unterlagen sind an-
schließend der Präventionsfachkraft zuzuleiten.  

 Für die ehrenamtliche Mitarbeit als neu eintretende/r Jugendgruppenleiter/in oder als Teil des 
Betreuerteams unserer Ferienfreizeiten wird die Teilnahme an einem Gruppenleitergrundkurs 
nach Vorgaben des Landesjugendringes NRW vorausgesetzt. 

 Bestehen Zweifel an der persönlichen oder fachlichen Kompetenz oder kommt die ehrenamtli-
che mitarbeitende Person den vereinbarten Schulungsmaßnahmen nicht nach, werden Präven-
tionsfachkraft sowie der Kirchenvorstand als verantwortlicher Rechtsträger informiert. Die Prä-
ventionsfachkraft der Pfarrei lädt alle Beteiligten zu einem Gespräch ein. Das Gespräch wird 
protokolliert und von der Präventionsfachkraft mit einer Empfehlung an den Kirchenvorstand 
versehen, die ehrenamtliche Tätigkeit der Person zu ermöglichen oder von dieser abzusehen. 
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Leitfaden für Kontakt-/Bewerbungsgespräche  
mit hauptberuflichen Mitarbeiter/-innen 

Der Schutz von Kindern, Jugendlichen und schutzbedürftigen Erwachsenen vor Grenzverletzungen 
und Formen von Gewalt verlangt einen offenen Umgang mit dieser Thematik und eine explizite Ge-
sprächsbereitschaft der Mitarbeitenden. Die im Umgang mit den hauptberuflichen Mitarbeitern/-
innen unserer Pfarrei St. Heinrich verantwortlich handelnden Personen sollten daher in Kontakt- 
und Bewerbungsgesprächen ausdrücklich das Anliegen der Präventionsarbeit von Bistum und Kir-
chengemeinde deutlich machen können. Hierzu ist es in der Regel erforderlich, diese Gesprächspra-
xis und die notwendigen Basiskenntnisse zu einem themensensiblen Umgang mit dem Phänomen 
der Gewaltausübung im Rahmen einer Schulungsmaßnahme zu erlernen. Ziel ist es weiterhin, dass 
durch die Entwicklung eines transparenten Verhaltens innerhalb der Institution potenzielle Täter/-
innen von einer Beschäftigung absehen. 
 

Hinweise zur Präventionsarbeit der Kirchengemeinde 
und zur Umsetzung der diözesanen Präventionsordnung 

 Dem Bewerber oder der Bewerberin wird das Institutionelle Schutzkonzept der Kirchenge-
meinde in Grundzügen, insbesondere die Notwendigkeit der persönlichen Anerkennung des 
Verhaltenskodex (Anlage 2), die Unterzeichnung der Selbstauskunftserklärung (Anlage 4) und 
die Abgabe des Erweiterten Polizeilichen Führungszeugnisses, für die spätere Beschäftigung er-
klärt. 

 Der Bewerber oder die Bewerberin wird auf die notwendige Schulungsmaßnahme (Anlage 1) 
zur Prävention sexualisierter Gewalt hingewiesen, die für seine/ihre Beschäftigung eine not-
wendige Voraussetzung darstellt. Diese müssen nach 5 Jahren durch Wiederholungsschulungen 
aufgefrischt werden. 

 Die Durchführungen der Schulungen wird für die Ehrenamtlichen durch die Präventionsfach-
kraft der Kirchengemeinde dokumentiert. Für die hauptamtlichen Mitarbeitenden übernimmt 
die Aufgabe das Referat Personal der Zentralrendantur. Das Bischöfliche Generalvikariat des 
Bistums ist entsprechend für das Seelsorgeteam tätig. 

 

Präventionsrelevante Fragestellungen für das Kontakt-/Bewerbungsgespräch 

 Kinder und Jugendliche (ggf. schutzbedürftige Erwachsene) haben spezifische Bedürfnisse, um 
sich altersgemäß entwickeln zu können und sich wohlzufühlen. Dazu gehören auch persönliche 
Grenzsetzungen. Wie gelingt es Ihnen, diese Bedürfnisse und Grenzen sensibel wahrzunehmen 
und zu respektieren? 

 Was sind Ihre persönlichen Stärken und Schwächen im beruflichen Umgang mit Kindern und 
Jugendlichen (ggf. schutzbedürftigen Erwachsenen)? Was bedeutet für Sie eine professionelle 
Nähe und Distanz in Ihrem beruflichen Handeln? Wie beabsichtigen Sie dies umzusetzen? 

 Haben Sie schon persönliche Erfahrungen in der Präventionsarbeit in Ihrem bisherigen (beruf-
lichen) Werdegang sammeln können? Wenn ja, was waren dies für Erfahrungen? 

 Die Präventionsarbeit im Bistum Münster ist auch Grundlage für das Handeln in unserer Kir-
chengemeinde. Haben Sie sich bereits über diese Präventionsarbeit informieren können? Gibt 
es dazu von Ihrer Seite aus Fragen? 
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 (ggf. berufsfeldspezifische Fallfrage mit konkretem Beispiel stellen: „Wie würden Sie sich ver-
halten, wenn…?“ Diese Frage sollte im Vorfeld vorbereitet sein.) 

 

Konfrontation mit Unklarheiten und Fragen  
zum persönlichen und beruflichen Biografie-Verlauf 

 Ungewöhnlich häufige Wechsel des Wohnortes und der Arbeitsstelle 

 „Lücken“ im Lebenslauf 

 Ungewöhnliches Kündigungs-/ Wechseldatum im Lebenslauf  

 Deutungsbedürftige Aussagen in Arbeitszeugnissen 

 Beschäftigungszeiten, für die kein qualifiziertes Arbeitszeugnis vorliegt 
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Maßnahmen zur Stärkung von Minderjährigen 

Maßnahmen zur Stärkung von Minderjährigen (Primärprävention) finden in unserer Pfarrei St. Hein-
rich auf verschiedenen Ebenen Berücksichtigung: 

 Unter der Perspektive partizipatorischer Kinder- und Jugendpastoral werden die Teilnehmen-
den in den verschiedenen Handlungsfeldern der Pfarrei bei der Erarbeitung des inhaltlichen 
Programms und der Erstellung von Rahmensetzungen für die Gruppenarbeit (z.B. Gruppenre-
geln) beteiligt. 

 Die teilnehmenden Kinder und Jugendlichen werden durch die betreuenden Personen ermu-
tigt, ihre Wahrnehmungen, Ideen und Änderungsvorschläge für das gemeinsame Handeln in 
den unterschiedlichen Gruppen offen zu äußern. Reflexionen mit den Betroffenen sind fester 
Bestandteil der Gruppenarbeit in unserer Pfarrei. 

 Ein wertschätzender Umgang der betreuenden Personen untereinander, eine angemessene 
und grenzschützende Kommunikationsweise sowie Sensibilität für die persönlichen Bedürfnisse 
und Grenzsetzungen der einzelnen Person stellen aufgrund der Vorbildfunktion für die Kinder 
und Jugendlichen weitere primärpräventive Aspekte dar. 

 Die teilnehmenden Kinder und Jugendlichen sollen nach ihren individuellen Talenten und Fä-
higkeiten Platz in der Gruppe finden und niemand darf wegen Schwächen oder Vorurteilen aus-
gegrenzt oder schlecht behandelt werden. 

 Die Nutzung von digitalen Medien in der Kinder- und Jugendarbeit birgt besondere Herausfor-
derung. Die teilnehmenden Kinder und Jugendlichen werden hinsichtlich dieser Nutzung sensi-
bilisiert und es werden gemeinschaftlich klare Regeln in den jeweiligen Gruppen festgelegt.  
Die Gruppenleitungen/ Verantwortlichen sollten die eigene digitale Nutzung reflektieren und 
mit gutem Beispiel vorangehen.  

 

Was ist „normal“ und was ist „nicht normal“ 

Normalitätsvorstellungen können dazu führen, dass Menschen, die nicht der Norm entsprechen, 
abgewertet und ausgegrenzt werden. Auch Kinder und Jugendliche entwickeln bereits Vorurteile, 
die zu diskriminierenden Handlungen führen können. Um Mitmenschen „Normalitätsvorstellun-
gen“ zu vermitteln, trägt jeder in seiner Vorbildfunktion aktiv dazu bei, indem er Vielfalt und Chan-
cengerechtigkeit fördert. 
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Besondere Vereinbarungen für Ferienfreizeiten  
und mehrtägige katechetische Maßnahmen mit Übernachtungen 

 
Der intensive Kontakt zu Kindern und Jugendlichen im Rahmen von Ferienfreizeiten und katecheti-
schen Maßnahmen mit Übernachtungen der Teilnehmenden stellt besondere Anforderungen an 
den Schutz der Personen und ihrer individuellen Grenzsetzungen. Alle hauptberuflich und ehren-
amtlich Mitarbeitenden in diesen pastoralen Feldern verpflichten sich daher, ergänzend zu den fest-
geschriebenen Aussagen im Verhaltenskodex unserer Pfarrei St. Heinrich, zur Beachtung folgender 
Regeln: 

 
 Verantwortliche, Lager- und Gruppenleiter sind dafür sensibilisiert, bei der Planung des Lagers 

schützende strukturelle Rahmenbedingungen (Programmplanung, Tagesablauf, Berücksichti-
gung der örtlichen Gegebenheiten) für alle Teilnehmenden zu schaffen. 

 In den Gruppen wird ein respektvoller Umgang miteinander und im Umgang mit den Kindern 
und Jugendlichen gepflegt. Ein vertrauensvoller Umgang zwischen Leitern und Teilnehmenden 
ist erwünscht, da die Leiter gleichzeitig auch Ansprechpartner sind. Auf die individuellen Be-
dürfnisse der Kinder nach Nähe und Distanz ist zu achten. Mit den Kindern wird altersangemes-
sen umgegangen. 

 Körperkontakt, über den gesellschaftlich und speziell bei Kindern und Jugendlichen üblichen 
Bereich hinaus, ist nur zum Zwecke der Versorgung, zur ersten Hilfe, zum Trost und in Gefah-
rensituationen erlaubt. Wenn jemand diese Grenzen unangemessen überschreitet, wird dies 
unverzüglich angesprochen. Das Recht, körperliche Berührungen abzulehnen, ist unbedingt zu 
berücksichtigen. 

 Eine medizinische Betreuung geschieht bei Notwendigkeit geschlechterspezifisch. 

 Die Übernachtungsmöglichkeiten sind nach Geschlechtern getrennt. Sofern die Räumlichkeiten 
es zulassen, übernachten teilnehmende und betreuende Personen getrennt. 

 Für o.a. Maßnahmen werden Unterbringungsmöglichkeiten genutzt, die es den Teilnehmenden 
erlauben, ihre persönliche Intimsphäre, insbesondere während der Körperpflege, nach eigenen 
Grenzsetzungen zu wahren. Sind in den Gruppenhäusern nur Sammelduschen vorhanden, müs-
sen Teilnehmende und Leitende geschlechtergetrennt und getrennt voneinander duschen. 

 Bei mehrtägigen Maßnahmen werden die Mahlzeiten in ausreichender Menge angeboten und 
abwechslungsreich, ausgewogen sowie teilnehmergerecht gestaltet. Bei der Essensplanung 
werden Allergien, Unverträglichkeiten und ggfls. weitere Wünsche (vegetarische/ vegane Er-
nährung etc.) berücksichtigt. Die Zubereitung erfolgt nach den Standards der Hygieneschulung. 
Es wird darauf geachtet, dass die Teilnehmenden ausreichend und regelmäßig trinken.  

 Ggfls. durch die sorgeberechtigten Personen anvertraute Medikamente werden sicher und un-
zugänglich aufbewahrt. Die Lagerung und Medikamentengabe erfolgt nach den jeweiligen Vor-
gaben. Die Einnahme von Medikamenten wird überwacht und dokumentiert. Eigenständige 
Medikamentengabe (ohne Zustimmung der Sorgeberechtigten bzw. ärztl. Verschreibung) er-
folgt nicht. Notfallmedikamente sind jederzeit griffbereit (auch bei Wanderungen, Ausflügen 
etc.) und dem gesamten Betreuungsteam ist der Lagerort bekannt. 

 Zum Wohle der Teilnehmenden wird auf eine dem Wetter angepasste Kleidung geachtet. 

 Verantwortliche, Lager- und Gruppenleiter sind dafür sensibilisiert, dass während der Maß-
nahme Teilnehmende Ihnen Sachverhalte anvertrauen bzw. sie selbst Sachverhalte feststellen, 
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welche auf Formen von Gewalt hinweisen können. Diese Hinweise werden grundsätzlich ernst 
genommen und gem. den vorhandenen Leitfäden weiterverfolgt. Entsprechende Hilfestellun-
gen/ Leitfäden zum weiteren Vorgehen sind den Beteiligten (durch das Leitungsteam) bekannt 
zu machen.  

 Sollten die betreuenden Personen im Rahmen der o.a. Maßnahmen mehrtägige Besuche von 
Dritten erhalten, sind ihnen die Regelungen des Schutzkonzeptes bekannt zu machen. 

 Verantwortliche, Lager- und Gruppenleiter sollen regelmäßig vor, während und nach der Aktion 
eine Reflektion im Sinne dieses Schutzkonzeptes durchführen und können ggfls. weitere Unter-
stützungsangebote wahrnehmen.  
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Besondere Vereinbarungen für Kindertageseinrichtungen 

Für die Kindertageseinrichtungen der Kirchengemeinde St. Heinrich gibt es individuelle Präventions-
konzepte für jede der vier Kindertageseinrichtungen des Familienzentrums Kleeblatt. 
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Beschwerdewege 

Im Folgenden wird zum einen auf den Umgang mit allgemeinen Beschwerden eingegangen, zum 
anderen werden Kontaktwege und Ansprechpersonen bei Verdacht auf sexualisierte Gewalt bzw. 
anderen Formen von Gewalt vorgestellt. Des Weiteren werden interne und externe Beratungs- 
und Unterstützungsmöglichkeiten für Opfer von Gewalt aufgeführt.  
 
Zunächst sollte jede Beschwerde als Möglichkeit zur Verbesserung oder auch als Hilferuf aufgefasst 
werden, dabei sollten folgende Regeln gelten: 

 Grundsätzlich hat jeder und jede zu jeder Zeit das Recht sich zu beschweren. 

 Öffnet sich ein Kind, Jugendlicher oder schutzbedürftiger Erwachsener, so ist dies ein Zei-
chen von Mut und Vertrauen. 

 Beschwerden oder Rückmeldungen sind sowohl persönlich als auch anonym möglich. 

 Beschwerdeführende werden immer ernst genommen, auch wenn ihre Beschwerde nicht 
sofort einleuchtet oder nachvollziehbar erscheint. 

 Von besonderer Bedeutung sind Beschwerden, die mit einer wahrscheinlichen Gefahr für 
Leib und Seele verbunden sind. In solchen Fällen ist die Beschwerde nach Möglichkeit an 
weitere Stellen bzw. Behörden weiterzuleiten. 

 Wenn die Bearbeitung oder Problemlösung längere Zeit benötigt, weil Informationen über-
prüft bzw. eingeholt oder Entscheidungen abgewartet werden müssen, so ist der Beschwer-
deführende darüber zu informieren. Des Weiteren sollte er oder sie über Zwischenstände 
zur Sache informiert werden. 

 

Der Umgang mit Beschwerden bedarf einer sachlichen und angemessenen Strategie. Im Folgenden 
werden daher Handlungsleitfäden, Kontaktwege und Ansprechpersonen vorgestellt: 
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Handlungsleitfäden, Kontaktwege, Präventionsfachkraft  
und Qualitätsmanagement des ISK 

Handlungsleitfäden 

In den Schulungen zur Prävention sexualisierter Gewalt nach den diözesanen Vorgaben lernen die 
Teilnehmenden Handlungsleitfäden kennen 

 bei Grenzverletzungen unter Teilnehmenden an pastoralen Maßnahmen,  

 bei Verdachtsmeldungen von Kindern, Jugendlichen und schutzbedürftigen Erwachsenen, Op-
fer sexuellen Missbrauchs geworden zu sein, 

 bei dem Verdacht, potenziell missbrauchende Personen zu begegnen. 

Diese Leitfäden regeln alle relevanten weiteren Handlungsschritte verbindlich, weshalb an dieser 
Stelle auf die bestehenden Ausführungen verwiesen wird (Anlage 5). 

 

Kontaktwege 

Stabsstelle Intervention und Prävention 

Bischöfliches Generalvikariat Münster 

Präventionsbeauftragte: 

Yvonne Rutz 
Domplatz 27 
48143 Münster 
Telefon: 0251 495-17015 
rutz@bistum-muenster.de 

Beate Meintrup 
Domplatz 27 
48143 Münster 
Telefon: 0251 495-17010 
meintrup-b@bistum-muenster.de   

 

Unabhängige Ansprechpersonen bei Verdacht auf sexuellen Missbrauch gegen Haupt- und Ehren-
amtliche 

Hildegard Frieling-Heipel 
Handy: 0173 1643969 

Marlies Imping 
Handy: 0162 2078689 

Dr. Margret Nemann: 
Handy: 0152 57638541 

Bardo Schaffner 
Telefon: 0151 43816695 
sekr.Kommission@bistum-muenster.de  

www.praevention-im-bistum-muenster.de/praevention/beratung-und-hilfe 
 

mailto:meintrup-b@bistum-muenster.de
mailto:sekr.Kommission@bistum-muenster.de
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Präventionsfachkraft 

Als Präventionsfachkraft unserer Pfarrei St. Heinrich ist Frau Jenny Klein in allen Belangen und Fra-
gestellungen der Prävention gegen Gewalt in jeglicher Form die vom Kirchenvorstand beauftragte 
verantwortliche Ansprechperson für die Gruppen und Einzelpersonen: 

Jenny Klein 
c/o KiTa St. Marien 
Am Kloster 10a 
48734 Reken 
Telefon: 0176/67600295 
klein-je@bistum-muenster.de  

 

Die Ernennung der Präventionsfachkraft wird durch den Kirchenvorstand der Präventionsstelle des 
Bistums Münster schriftlich angezeigt. 

Die Präventionsfachkraft ist die erste Ansprechperson der Pfarrei in Anliegen von Grenzverletzun-
gen und beim Verdacht von Gewalthandlungen in jeglicher Ausprägung. Im Falle einer Meldung 
setzt sie die zuständige Person des Kirchenvorstandes in Kenntnis und initiiert ggf. die notwendige 
Beratung durch externe Fachdienste. 

Bei Meldungen von Grenzverletzungen in der pastoralen Arbeit bemüht sie sich um klärende Ge-
spräche mit den beteiligten Personen und informiert die zuständige Person des Kirchenvorstandes 
über die Situation. Die meldende Person erhält durch die Präventionsfachkraft eine Rückmeldung 
über die eingeleiteten Maßnahmen. 

Die Arbeit der Präventionsfachkraft bei Verdachtsfällen von (sexualisierter) Gewalt ist verbindlich 
durch die in den Handlungsleitfäden (Anlage 5) festgeschriebenen Abläufe bestimmt. 

Die Präventionsfachkraft trägt Sorge für die Umsetzung der in diesem Schutzkonzept festgeschrie-
benen Maßnahmen und informiert den Kirchenvorstand einmal jährlich persönlich über den Stand 
der Umsetzung des Schutzkonzeptes. 

 

  

mailto:klein-je@bistum-muenster.de
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Externe Beratungs- und Hilfsangebote 

Anonyme Beratung im Kinderschutz/ Beratungsangebot Kinderschutz  
Kreis Borken  
Burloer Str. 93, 46325 Borken  
Fachbereich Jugend und Familie  
Telefon: 02861 6811467  
fb-jugend@kreis-borken.de 
und  
Koordination Kinderschutz 
Telefon: 02861 6815201  
www.kreis-borken.de  
 
Ärztliche und psychosoziale Beratungsstelle bei Misshandlung, Vernachlässigung  
und sexuellem Missbrauch von Kindern  
Hemdener Weg 21, 46397 Bocholt  
Telefon: 02871 33777  
Telefax: 02871 31555  
Kontakt@Beratungsstelle-Bocholt.de  
www.beratungsstelle-bocholt.de  
 
Nummer gegen Kummer „Kinder- und Jugendtelefon“   
116111 oder 0800 – 111 0 333 (anonym und kostenlos)   
montags-samstags von 14-20 Uhr  
 
Hilfetelefon „Sexueller Missbrauch“ für betroffene Kinder und Jugendliche  
0800-22 55 530 (kostenfrei & anonym, mehrsprachig)  
montags, mittwochs und freitags: 9 bis 14 Uhr  
dienstags und donnerstags: 15 bis 20 Uhr  
hilfe-portal-missbrauch.de 
 
Zartbitter Münster e. V. - Beratungsstelle für Jugendliche und Erwachsene mit sexuellen Gewalt-
erfahrungen  
Träger: Zartbitter Münster e.V.  
Hammer Str. 220, 48153 Münster  
Telefon: 0251 4140555  
Telefax: 0251 4840578  
www.zartbitter-muenster.de  
 
Frauenberatungsstelle Coesfeld: frauen e.V.  
Gartenstr. 12, 48653 Coesfeld  
Tel. 02541-970620  
info@frauen-ev.de  
www.frauen-ev.de  
  

mailto:fb-jugend@kreis-borken.de
http://www.kreis-borken.de/
mailto:Kontakt@Beratungsstelle-Bocholt.de
http://www.beratungsstelle-bocholt.de/
http://www.zartbitter-muenster.de/
mailto:info@frauen-ev.de
http://www.frauen-ev.de/
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Qualitätsmanagement und Fortschreibung des Schutzkonzeptes 

Der Kirchenvorstand als Rechtsträger der Pfarrei ist verantwortlich für die nachhaltige Sicherung der 
in diesem Schutzkonzept festgeschriebenen Maßnahmen zur Prävention sexualisierter Gewalt. In 
Abstimmung mit der Präventionsfachkraft und unter Einbezug der relevanten Mitarbeitenden sorgt 
er für die Fortschreibung bzw. Anpassung des Institutionellen Schutzkonzeptes nach Vorgaben der 
diözesanen Ausführungsbestimmungen und/oder der gesetzlichen Bestimmungen. Dazu gehört die 
Evaluation der Einzelmaßnahmen zum Aufbau einer nachhaltigen Kultur der Achtsamkeit in der 
Pfarrei. 
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Anlage 1 Schema über Schulungsmaßnahmen  

zur Prävention gegen (sexualisierte) Gewalt gegenüber Kindern, Jugendlichen und schutzbedürfti-
gen Erwachsenen und Abgabe des Erweiterten Polizeilichen Führungszeugnisses (§§ 4, 9 PrävO) 
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Anlage 2 Verhaltenskodex 

 

Dieser Verhaltenskodex ist die Grundlage der haupt- und ehrenamtlichen Arbeit in unserer Pfarrei 
St. Heinrich Reken. Er hat zum Ziel, alle uns anvertrauten Kinder, Jugendlichen und schutzbedürfti-
gen Erwachsenen vor Grenzverletzungen und Gewalterfahrungen, insbesondere sexualisierter Ge-
walt zu schützen. Um dies zu ermöglichen, setzt dieser Verhaltenskodex verbindliche Regeln für alle 
Mitarbeitenden. 

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich diesen Verhaltenskodex zur Kenntnis genommen und 
eine Ausfertigung erhalten habe. Ich erkläre mich mit den Regeln des Verhaltenskodex einverstan-
den und werde diese in meiner Tätigkeit achten und umsetzen. 

 

Mein Verhältnis zu anderen Menschen 

Ich weiß, dass jeder Mensch eigene Bedürfnisse und persönliche Grenzen hat. Ich versuche diese zu 
erkennen und zu achten. Ich weiß, dass ich manches Bedürfnis und manche Grenze nicht erkennen 
kann. 

Wenn ich ein Bedürfnis eines anderen Menschen nicht erkannt oder eine persönliche Grenze über-
schritten habe, bin ich bereit, mich zu entschuldigen. 

Durch meine Mitarbeit habe ich eine bestimmte Rolle. Aus meiner Rolle entstehen Abhängigkeiten, 
aber auch Möglichkeiten, Einfluss und Macht auf andere Menschen auszuüben. Dies weiß ich und 
bemühe mich, mit meinen Abhängigkeiten und meinem Einfluss verantwortungsbewusst umzuge-
hen. 

Dort, wo Menschen miteinander umgehen, entstehen auch Streit und Konflikte. Ich werde auch in 
diesen Situationen niemanden verletzen, sondern die anderen Menschen in ihrem Standpunkt res-
pektieren. 

Manchmal verlangt meine Mitarbeit auch, auf das Fehlverhalten von anderen Menschen zu reagie-
ren. In diesen Fällen achte ich darauf, dass meine Maßnahme in einem direkten Zusammenhang mit 
der Situation steht und angemessen ist. Jede Form von Gewalt, Erniedrigung, Bloßstellung oder Frei-
heitsentzug ist untersagt und wird deshalb nicht von mir verwendet. 

Durch Geschenke oder andere Belohnung können Abhängigkeiten entstehen. Dies weiß ich und 
nehme keine persönlichen Geschenke an, die mir in ihrer Art und dem Anlass unangemessen er-
scheinen. Ich achte darauf, dass meine Geschenke an einzelne Personen entsprechend angemessen 
sind. Aus keinem Geschenk heraus erwarte ich eine Gegenleistung. 

  

Meine Art mit anderen Menschen zu sprechen 

Durch Sprache und Wortwahl können andere Menschen irritiert und verletzt werden oder sogar 
Gewalt erfahren. Dies weiß ich und passe deshalb Sprache und Wortwahl meiner Rolle, der Situation 
und meinem Gegenüber an. Ich achte darauf, grenzverletzende und sexualisierte Sprache zu ver-
meiden. Das bedeutet auch, mir im Zweifelsfall das Einverständnis meines Gegenübers einzuholen, 
wie ich mit ihm sprechen darf. Bei sprachlichen Grenzverletzungen durch andere werde ich ein-
schreiten. 
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Mein Umgang mit körperlicher Nähe 

Durch körperliche Nähe drücke ich das Verhältnis zu meinem Mitmenschen aus. Deshalb ist es auch 
hier wichtig, darauf zu achten, dass körperliche Nähe oder Distanz zu meiner Rolle, der Situation 
und der anderen Person passt. Ich selbst muss wissen, warum ich einem anderen Menschen nahe 
bin oder nahe sein werde. Jede Form von Berührungen setzt ein Einverständnis voraus, das mir klar 
sein muss. Eine Ausnahme ist die Abwehr von Gefahrensituationen. Spiele, Übungen oder Aktionen 
leite ich im Hinblick auf einen angebrachten Körperkontakt an. Ich respektiere auch hier die persön-
lichen Grenzsetzungen der anderen. Besonders sensibel gehe ich mit den Situationen um, in denen 
ich anderen Menschen bei der Körperpflege (z.B. Toilettengang) helfe. Ich tue dies nur, wenn eine 
Hilfe von der Person ausdrücklich erwünscht ist. 

 

Mein Umgang mit Technik und sozialen Medien 

Der Umgang mit sozialen Netzwerken und digitalen Medien ist alltäglich. Um Sicherheit im Umgang 
mit diesen Medien zu fördern, braucht es verbindliche Regeln. Sie müssen deutlich machen, wofür 
eine bestimmte Darstellung (z.B. Foto) benutzt wird. Ich verpflichte mich, niemanden gegen seinen 
Willen zu filmen, zu fotografieren oder Tonaufnahmen von ihm anzufertigen. Gegen jede Form von 
Missbrauch persönlicher Darstellungen, Mobbing oder digitaler Gewalt schreite ich ein. Mir ist be-
wusst, dass das Teilen von pornografischen Inhalten mit Kindern und Jugendlichen verboten ist und 
eine Straftat darstellt. 

 

Mein Verhalten auf Freizeiten und Reisen 

Besonders auf Freizeiten und Reisen ist die Privatsphäre jeder Person zu schützen. Dies bedeutet, 
dass ich auch als Aufsichtsperson nicht spontan oder gegen den Wunsch anderer Menschen Schlaf- 
oder Sanitärräume betrete (außer in Gefahrensituationen) und hier die Grenzen meiner Aufsichts-
pflicht erkenne. Ich stimme mich in meinem Handeln grundsätzlich mit den anderen Betreuungs-
personen und der Leitung ab und arbeite aktiv mit, dass bestehende Regeln für alle verständlich 
sind und beachtet werden. 

 

________________________________________        

Datum, Unterschrift 
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Anlage 3 Erfassungsbogen für ehrenamtliche Mitarbeiter/-innen 

persönliche Angaben 

Name, Vorname  

Anschrift  

Geburtsdatum  

Telefon  

E-Mail  

 
ehrenamtliche Tätigkeit 

Pfarrbezirk ☐ St. Antonius                   ☐ St. Heinrich  ☐ alle Pfarrbezirke      

☐ St. Elisabeth                   ☐ St. Marien            

Gruppe 
 

☐ Messdiener     ☐ Mörphy Town       ☐ Ferienfreizeit 

☐ _________________ 

 
Qualifikation (nur bei Gruppenleiter/innen - bitte Jahr der Fortbildung angeben und Kopie beilegen) 

☐ Gruppenleitergrundkurs (_______)         ☐ Aufbaukurs (_______) 

☐ Erste-Hilfe-Kurs (_______)        ☐ Dt. Rettungsschwimmabzeichen Silber    (_______) 

☐ Erstbelehrung §§ 42/43 IfSG [notwendig z. B. für Kochteam im Lager etc.] (_______) 

 
Selbstverpflichtungserklärung / Führungszeugnis (§ 72a SGB VIII / Vereinbarung mit dem Kreis Borken) 

☐ Präventionsschulung ☐ 6 h   ☐ 12 h   ☐ Gruppenleitergrundkurs 

☐ Verhaltenskodex wurde unterschrieben und liegt bei. 

☐ Führungszeugnis wurde eingesehen und Dokumentation liegt bei. Ausstellungsjahr: _______ 
 

 
 
Reken, den _________________          _______________________________ 
                        Unterschrift der beauftragten Person 

 
Beendigung der ehrenamtlichen Tätigkeit 

☐ Die ehrenamtliche Tätigkeit wurde am  _____________  beendet. 

☐ Dokumentation wird nach der Aufbewahrungsfrist von fünf Jahren vernichtet. 
 

 
 
Reken, den ________________                            _______________________________ 
            Unterschrift der beauftragten Person 
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Anlage 4 Selbstauskunftserklärung 
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Auflistung der Straftatbestände des Strafgesetzbuchs, auf die die Erklärung Bezug nimmt: 
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Anlage 5 Handlungsleitfaden 

 

HANDLUNGSLEITFADEN 
GRENZVERLETZUNGEN UNTER TEILNEHMENDEN 
 
Was tun … 
bei verbalen, körperlichen oder sexuellen Grenzverletzungen zwischen Teilnehmer/innen? 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
  

 

Aktiv werden und gleichzeitig Ruhe bewahren! 
„Dazwischen gehen“ und Grenzverletzung unterbinden. 
Grenzverletzung präzise benennen und stoppen. 
 

 

Situation klären 
 

 

Offensiv Stellung beziehen! 
Gegen diskriminierendes, gewalttätiges und sexistisches Verhalten. 
 

 

Vorfall im Verantwortlichenteam ansprechen! 
Abwägen, ob die Aufarbeitung in der ganzen Gruppe oder einer Teilgruppe sinnvoll ist. 
Konsequenzen für die Urheberinnen und Urheber beraten. 
 

 

Information der Eltern und des Trägers bei erheblichen Grenzverletzungen! 
 

 

Eventuell zur Vorbereitung auf das Elterngespräch 
Kontakt zu einer Fachberatungsstelle aufnehmen! 
 

 

Präventionsarbeit verstärken 
Weiterarbeit mit der Gruppe oder mit den Teilnehmenden: 
Grundsätzliche Umgangsregeln überprüfen und (weiter-)entwickeln. 
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HANDLUNGSLEITFADEN 
MITTEILUNGSFALL 
 
Was tun … 
Wenn ein Kind, eine Jugendliche oder ein Jugendlicher von (sexueller) Gewalt berichtet? 
 

 
IM MOMENT DER MITTEILUNG 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
IM MOMENT DER MITTEILUNG 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

 

Nicht drängen! 
Kein Verhör. Kein Forscherdrang. Keine über-
stürzten Aktionen 
 

 

Offene Fragen: (Wer? Was? Wo?) stellen 
und keine „Warum“-Fragen verwenden. 
 

 

Keine logischen Erklärungen einfordern! 
 

 

Keinen Druck ausüben! 
 

 

Keine unhaltbaren Versprechen oder Zu-
sagen abgeben! 
 

 

Ruhe bewahren! 
Keine überstürzten Aktionen! 
 

 

Zuhören, Glauben schenken und den jun-
gen Menschen ermutigen, sich anzuver-
trauen! 
Auch Erzählungen von kleineren Grenzverlet-
zungen ernst nehmen. Gerade Kinder erzählen 
zunächst nur einen Teil dessen, was ihnen wi-
derfahren ist. 
 

 

Grenzen, Widerstände und zwiespältige 
Gefühle des jungen Menschen respektie-
ren! 
 

 

Zweifelsfrei Partei für den jungen Men-
schen ergreifen! 
„Du trägst keine Schuld an dem, was vorgefal-
len ist. 
 

 

Versichern, dass das Gespräch vertrau-
lich behandelt wird und nichts ohne Ab-
sprache unternommen wird! 
Ich entscheide nicht über deinen Kopf 

Aber auch erklären: 
„Ich werde mir Rat und Hilfe holen.“ 
 

 

Die eigenen Grenzen und Möglichkeiten 
erkennen und akzeptieren! 
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NACH DER MITTEILUNG 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
NACH DER MITTEILUNG 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Nichts auf eigene Faust unternehmen! 
 

 

Keine Konfrontation/eigene Befragung 
der oder des Beschuldigten! 
Sie oder er könnte die Betroffene oder den 
Betroffenen unter Druck setzen. 
-Verdunkelungsgefahr- 
 

 

Keine eigenen Ermittlungen zum Ge-
schehen! 
 

 

Keine Informationen an die mögliche Tä-
terin oder den möglichen Täter! 
 

 

Keine Konfrontation der Eltern 
der Betroffenen oder des Betroffenen mit der 
Vermutung! 
 

 

Keine Entscheidung und weitere Schritte 
in die Wege leiten 
ohne altersgemäßen Einbezug des jungen 
Menschen! 
 

 

Bei tatsächlicher Beobachtung übergriffi-
gen Verhaltens 

Sofort stoppen und Information an zuständige 
Person auf der Leitungsebene 
 

 

Notruf 110 
bei akuter Gefahr 

 

 

Gespräch, Fakten und Situation doku-
mentieren! 

-Dokumentationsbogen- 
 

 

Sich selbst Hilfe holen! 
Sich mit einer Person des eigenen Vertrauens 
oder im Team besprechen, ob die Wahrneh-
mungen geteilt werden. 
Ungute Gefühle zur Sprache bringen und den 
nächsten Handlungsschritt festlegen. 
 

Unverzügliche Information der zuständi-
gen Person der Leitungsebene der Insti-
tution, bei der sie beschäftigt sind, bezie-
hungsweise des Trägers der Veranstal-
tung oder der beauftragten Ansprechper-
sonen des Bistums. 
Absprache zum weiteren Vorgehen. 
 

 

Nach Einschaltung der Leitungsebene 
oder des Trägers liegt dort die Verant-
wortung für alle weiteren Handlungs-
schritte. 
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HANDLUNGSLEITFADEN 
VERMUTUNGSFALL – JEMAND IST BETROFFENE ODER BETROFFENER 
 
Was tun … 
bei der Vermutung, dass ein Kind, eine Jugendliche oder ein Jugendlicher von (sexueller)) Gewalt 
betroffen ist? 
 

 
IM MOMENT DER MITTEILUNG 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
IM MOMENT DER MITTEILUNG 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Nichts auf eigene Faust unternehmen! 
 

 

Keine eigenen Ermittlungen zur Vermu-
tung! 
 

 

Keine Konfrontation der vermuteten Tä-
terin/des vermuteten Täters! 
Er oder sie könnte die Betroffene oder den 
Betroffenen unter Druck setzen. 
-Verdunkelungsgefahr- 
 

 

Keine eigene Befragung des betroffenen 
jungen Menschen! 
-Vermeidung von belastenden Mehrfachbe-
fragungen- 
 

 

Keine Konfrontation der Eltern der Be-
troffenen oder des Betroffenen mit der 
Vermutung! 
 

 

Bei tatsächlicher Beobachtung übergriffi-
gen Verhaltens 

Sofort stoppen und Information an zuständige 
Person auf der Leitungsebene 
 

 

Notruf 110 
bei akuter Gefahr 

 

 

Ruhe bewahren! 
Keine überstürzten Aktionen! 
 

 

Zuhören, Glauben schenken ernst neh-
men! 
- Überlegen, woher die Vermutung kommt. 
- Verhalten des potenziell betroffenen jun-

gen Menschen beobachten. 
- Notizen mit Datum und Uhrzeit anferti-

gen. 
-Dokumentationsbogen- 

 

Die eigenen Grenzen und Möglichkeiten 
erkennen und akzeptieren! 
 

 

Sich selbst Hilfe holen! 
Sich mit einer Person des eigenen Vertrauens 
oder im Team besprechen, ob die Wahrneh-
mungen geteilt werden. Ungute Gefühle zur 
Sprache bringen und den nächsten Hand-
lungsschritt festlegen. 
 

Unverzügliche Information der zuständi-
gen Person der Leitungsebene der Insti-
tution, bei der sie beschäftigt sind, bezie-
hungsweise des Trägers der Veranstal-
tung oder der beauftragten Ansprechper-
sonen des Bistums. 
Absprache zum weiteren Vorgehen. 
 

 

Nach Einschaltung der Leitungsebene 
oder des Trägers liegt dort die Verant-
wortung für alle weiteren Handlungs-
schritte. 
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HANDLUNGSLEITFADEN 
VERMUTUNGSFALL – JEMAND IST TÄTERIN ODER TÄTER 
 
Was tun … 
bei der Vermutung, dass eine Person Täterin oder Täter von (sexueller) Gewalt ist? 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
IM MOMENT DER MITTEILUNG 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

Nichts auf eigene Faust unternehmen! 
 

 

Keine eigenen Ermittlungen zur Vermu-
tung! 
 

 

Keine Konfrontation/eigene Befragung 
der vermuteten Täterin/des vermuteten 
Täters! 
Er oder sie könnte die Betroffene oder den 
Betroffenen unter Druck setzen. 
-Verdunkelungsgefahr- 
 

 

Keine eigene Befragung der vermuteten 
Täterin oder des vermuteten Täters! 
-Vermeidung von belastenden Mehrfachbe-
fragungen- 
 

 

Keine Konfrontation der Eltern der Be-
troffenen oder des Betroffenen mit der 
Vermutung! 
 

 

Bei tatsächlicher Beobachtung übergriffi-
gen Verhaltens 

Sofort stoppen und Information an zuständige 
Person auf der Leitungsebene 
 

 

Notruf 110 
bei akuter Gefahr 

 

 

Ruhe bewahren! 
Keine überstürzten Aktionen! 
 

 

Zuhören, Glauben schenken ernst neh-
men! 
- Überlegen, woher die Vermutung kommt. 
- Verhalten der vermuteten Täterin/des 

vermuteten Täters beobachten! 
- Notizen mit Datum und Uhrzeit anferti-

gen. 
-Dokumentationsbogen- 

 

Die eigenen Grenzen und Möglichkeiten 
erkennen und akzeptieren! 
 

 

Sich selbst Hilfe holen! 
Sich mit einer Person des eigenen Vertrauens 
oder im Team besprechen, ob die Wahrneh-
mungen geteilt werden. Ungute Gefühle zur 
Sprache bringen und den nächsten Hand-
lungsschritt festlegen. 
 

Unverzügliche Information der zuständi-
gen Person der Leitungsebene der Insti-
tution, bei der sie beschäftigt sind, bezie-
hungsweise des Trägers der Veranstal-
tung oder der beauftragten Ansprechper-
sonen des Bistums. 
Absprache zum weiteren Vorgehen. 
 

 

Nach Einschaltung der Leitungsebene 
oder des Trägers liegt dort die Verant-
wortung für alle weiteren Handlungs-
schritte. 
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Anlage 6 Dokumentationsbogen 

 
Ein Dokumentationsborgen hilft, die eigenen Gedanken zu strukturieren und festzuhalten. Er sollte 
eine genaue Dokumentation des Verhaltens und der Beobachtung, die zur Vermutung führt, ent-
halten. 
 

1. Wer hat etwas berichtet? Wer hat etwas beobachtet? 

Name, Funktion, Adresse, 
Telefon, E-Mail, etc. 
 

 

Datum der Meldung  
 

2. Um welchen Fall geht es? 

Mitteilungsfall?  

Vermutungsfall?  
 

3. Um welche Situation geht es? 

interne Situation 
(Beschuldigte oder Beschuldigter im 
kirchlichen Dienst) 

 
 
 

 

externe Situation 
(Beschuldigte oder Beschuldigter in der 
Familie oder im sozialen Umfeld der 
Betroffenen/des Betroffenen) 

 
 
 
 

 

 

4. Welches Kind, welche oder welcher Jugendliche ist betroffen? 

Name 
(vorsichtig mit Namen umgehen) 

 

Gruppe  

Alter  

Geschlecht  
 

5. Was wurde über den Fall mitgeteilt? Was wurde wahrgenommen? 
(Bitte nur Fakten dokumentieren, keine eigene Wertung!) 

Wann war der Vorfall?  

Wer war beteiligt?  

Was ist geschehen?  

Wie war die Gesamtsitua-
tion? 
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6. Was wurde getan oder gesagt? 

 
 
 
 
 
 
 

 

7. Mit wem wurde bisher darüber gesprochen? 
(anderen Leiterinnen, Leitern, Mitarbeiterinnen, Mitarbeitern, dem Träger, 
Fachberatungsstellen, Polizei, etc.) 

Mit wem? 
 

 

Name, Institution, 
Funktion? 

 

Wann? 
 

 

 

8. Was ist als Nächstes geplant? Welche Absprachen gibt es? 

 
Wann soll wieder Kontakt 
aufgenommen werden? 
Ist das nötig? 
 
 

 

 
Was soll bis dahin von 
wem geklärt sein? 
 
 

 

 
Welche konkreten 
Schritte wurden verein-
bart? 
 
 

 

 

9. Sonstige Anmerkungen 
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Dank 

Allen, die ihre Zeit und ihre Vorstellungen von lebendiger Arbeit zum Schutz von Kindern und Ju-
gendlichen sowie schutzbedürftigen Erwachsenen in unserer Pfarrei St. Heinrich beigesteuert ha-
ben, gilt an dieser Stelle ein herzlicher Dank! 
  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kirchstraße 13  
48734 Reken  

Tel.: 0 28 64 / 9 40 16  
Fax: 0 28 64 / 9 40 17  

E-Mail: stheinrich-reken@bistum-muenster.de 

mailto:stheinrich-reken@bistum-muenster.de

